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Los von der Fibel.
Das Lesen soll am Lesekasten erlernt werden.
Die erste Leseschrift sei die romische Kapitalschrift.
Das erste Lesebuch soll Kinderreime und Liedchen in Druckschrift ent-
halten und in losen Blittern herausgegeben werden.
5. Das Kind lernt schreiben, wenn es lesen kann und braucht hierzu kein

Buch.

Das sind Grundsitze, die sich aus dem Studium alter und neuer Lese-
methodik ergeben haben und denen eigene Erfahrung zustimmt. Es ist meine
Uberzeugung, dass wir erst nach Erfiillung dieser Forderungen auch fiir den
Leseunterricht Bodenstedts Worte beherzigen koénnen: :

.Schafft frohe Jugend euren Kindern, des Lebens Heimsuchung zu lindern.
Wer jung schon viel erfahren Gutes, trigt auch das Schlimmste guten Mutes.
Doch wem kein freundliches Erinnern zuriickbleibt aus der Jugendzeit, dem
fehlt der frische Trieb im Innern zur rechten Lebenstreudigkeit.“
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Wie der Grosse Rat mit der grossen Kelle schopft.

Kiirzlich wurden im Basler Grossen Rat die Nachteuerungszulagen fiir
Staatsangeste]lte besprochen. Der regierungsriitliche Vorschlag lautete dahin,
dass die Zulage ohne Ansehen des Geschlechtes noch des Standes fiir alle gleich
bemessen werden solle. Gegen den Schluss des Vorschlages jedoch stand noch
ein unscheinbares Siitzchen zu lesen, des Inhalts, dass weibliche Staatsangestellte,
deren Besoldungsmaximum Fr. 3120 nicht iibersteigt, in der Regel nur */3 dieser
Zulage erhalten sollten, fiir 1918 aber die ganze. Mit andern Worten: wer den
kleinsten Lohn bezieht, bekommt zur Strafe auch weniger Zulage. Bei ndherem
Zusehen stellte sich heraus, dass zirka 80 °/y aller weiblichen Staatsangestellten
von dieser Massnahme betroffen wiirden. Als einziger Grund dafiir wurde ange-
geben, dass diese Angestellten nachher in eine zu hohe Besoldungsklasse kimen.
Das mag wohl sein; aber solange man keine Bedenken trigt, den miinnlichen
Angestellten, die ebensogut in eine zu hohe Besoldungsklasse geraten kénnten,
die volle Zulage zuzuwenden, ist diese Begriindung wertlos. Der Basler Lehre-
rinnenverein und der Basler Stimmrechtsverein machten Eingaben an den Grossen
Rat, die an Logik und Klarheit nichts zu wiinschen iibrig liessen. Auch liessen
sich einige Ratsherren zur Vertretung ihrer Sache gewinnen. Die Folge war,
dass dank dem energischen Eingreiten der beiden Vereine das verhingnisvolle
Zusitzchen mit 67 gegen 19 Stimmen verworfen wurde, also dass alle weiblichen
Angestellten die volle Zulage erhalten.

Jahrbuch der Schweizerfrauen.
4. Band. Verlag A. Francke, Bern. Preis Fr. 5.50.

Wiederum bot sich dem Jahrbuch der Schweizerfrauen der Stoff in driingender
Fiille dar. Da die Volkswirtschaft gegenwirtiz das allergrisste Interesse bean-
sprucht, bringt das Jahrbuch einen Artikel {iber die Frau im schweizerischen
Wirtschaftsleben von Dr. Helen Wild, die in mustergiiltiger Weise das grosse
Stoffgebiet meistert. Politisch ist fiir die Frauen die brennendste Frage das im



	Wie der Grosse Rat mit der grossen Kelle schöpft

